
 

    

 
 

Brandschutzbestimmungen  
im ICM / Messe München                                           
für Möbel und Standequipment 

 
 

36. MEDIENTAGE MÜNCHEN, 18. bis 20. Oktober 2022, ICM / Messe München 
 
 

Grundsätzlich gelten im ICM die Bestimmungen nach DIN 4102 Teil 4 oder die DIN EN 13501-1. 

 
• Sämtliche Materialien/Stoffe schlechter als Brandschutzklasse B2 (normalentflammbar) sind 

nicht zugelassen. 

• Für Standbaumaterialien und Mobiliar ist Brandschutzklasse B2 ausreichend (auf besondere 

Genehmigung der Branddirektion München für den Ausstellungsbereich) – jedoch mit 

Auflagen: 

• Sämtliche für Dekorationszwecke verwendeten Materialien müssen mindestens schwer 
entflammbar (B1 nach DIN 4102 oder DIN EN 13501-1) sein – der Prüfbescheid ist 
vorzulegen. 

• Alle B2-Stoffe dürfen im Brandfall keine entzündlichen oder giftigen Gase abgeben und nicht 

brennend abtropfen. 

• Horizontale Standabdeckungen sind unabhängig von ihrer Größe anmeldepflichtig (Vordruck 

1.2 „Anmeldung für vorbeugenden Brandschutz“). Sie sind mindestens schwer entflammbar 

(B1 nach DIN 4102 oder DIN EN 13501-1) auszuführen – der Prüfbescheid ist vorzulegen – 

und ab einer zusammenhängend überdeckten Fläche von mehr als 1 m in der Breite 

sprinklertauglich auszuführen. Auch diese Stoffe dürfen im Brandfall keine entzündlichen 

oder giftigen Gase abgeben und nicht brennend abtropfen. 
 
 
 

 
Weitere Infos:  
 
BROSCHÜRE BAULICHER BRANDSCHUTZ 
http://www.dbz.de/download/558684/baulicher_brandschutz.pdf  
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